
Allgemeine Geschäftsbedingungen der RegEnergieConsult UG (haftungsbeschränkt) 
im Folgenden auch nur „RegEnergieConsult“ genannt

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne des § 14 BGB sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts (auch nur 
„Kunde“ oder “Lieferant“ genannt). Gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB finden sie 
keine Anwendung.

(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher
Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern 
einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes schriftlich oder in Textform vereinbart, gelten 
die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm 
zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige 
Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen.

(3) Unsere Bestellungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB. Entgegenstehende 
oder in diesen AGB nicht enthaltene, anderslautende Bedingungen des Kunden haben keine 
Geltung, soweit wir sie nicht ausdrücklich anerkennen, selbst wenn wir in Kenntnis derartiger 
Bedingungen Lieferungen oder Leistungen des Kunden vorbehaltlos entgegennehmen. Dies gilt 
auch für die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten 
durch kaufmännische Bestätigungsschreiben.

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 
bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. 
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, 
E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Angebot, Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind bis zur Annahme freibleibend, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
mitteilt wurde. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. 
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an 
denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.



(2) Bestellungen oder Aufträge können wir innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen, sofern 
nicht eine bestimmte andere Annahmefrist ausdrücklich vereinbart wurde. Der Vertrag kommt erst 
durch die Auftragsbestätigung der RegEnergieConsult in Textform (auch durch E-Mail) an den 
Kunden zustande. Die Annahme kann innerhalb dieser Frist auch durch vorbehaltlose Lieferung des
bestellten Produkts erfolgen.

(3) Unsere Angebote beziehen sich auf die uns bekannten Anforderungen bezüglich der 
spezifizierten Mengen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe oder der Bestätigung über die 
Materialbeschaffenheit, Messtoleranzen und 2 Herstellerbedingungen. Nachträgliche Änderungen 
bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung und gelten als neues Angebot.

(4) Die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Produktbeschreibungen, Maße, Gewichte, Leistungsdaten und 
sonstigen Spezifikationen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben 
von uns nicht ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind; in keinem Fall handelt es sich um 
Garantieerklärungen. Handelsübliche Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften oder im 
Zuge einer ständigen Produktweiterentwicklung bzw. - verbesserung erfolgen, sowie die Ersetzung 
von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch die Zulieferer der RegEnergieConsult. Dies gilt insbesondere bei Abschluss
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit dem Zulieferer, wenn weder uns noch unseren 
Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Der 
Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine bereits 
erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

(6) Mit der Vertragsunterzeichnung verpflichtet sich der Kunde, die Produkte nur für die vom 
Hersteller vorgesehenen oder sonst gewöhnlichen Verwendungszwecke zu gebrauchen.

(7) Sollte der Kunde nach einer durch RegEnergieConsult erfolgten Auftragsbestätigung vom 
Vertrag zu zurücktreten, behält sich RegEnergieConsult das Recht vor, bereits angefallene Kosten, 
welche im Vertrauen auf die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages erfolgt oder durch diese 
Stornierung verursacht worden sind, dem Kunden in Rechnung zu stellen.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung oder Auftragsbestätigung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise 
verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern diese nicht bereits 
gesondert ausgewiesen ist. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) RegEnergieConsult liefert grundsätzlich gegen Vorauszahlung. Wird keine Vorauszahlung 
verlangt, so wird der Zahlungsanspruch nach Maßgabe von Absatz 4 fällig. Teillieferungen sind im 
Umfang der einzelnen Lieferung zu bezahlen. Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn 
die Lieferung oder Abnahme der Waren aus Gründen verzögert wird, welche RegEnergieConsult 
nicht zu vertreten hat. Zahlungen dürfen aufgrund von Beanstandungen oder nicht akzeptierten 
Forderungen nicht gekürzt oder verweigert werden. Der Abzug von Skonto auf Seiten des Kunden 
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

(3) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise ab Lagerort der 
betreffenden Ware, auf das RegEnergieConsult im individuellen Einzelfall zugreift, zuzüglich der 



Kosten für Verpackung, Versicherung und Versand; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Verpackungsmaterial hat der Lieferant auf unser Verlangen zurückzunehmen.

(4) Der vereinbarte Preis ist für den Kunden innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum 
zur Zahlung fällig. Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos auf das jeweils genannte Bankkonto. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Erfüllung von Zahlungsfristen ist der Eingang des Geldbetrages auf 
unserem Bankkonto. Im kaufmännischen Verkehr sind wir gem. § 353 HGB berechtigt, vom 
Zeitpunkt der Fälligkeit an Fälligkeitszinsen nach Maßgabe von § 288 Absatz 2 BGB zu fordern. 
Rechnungen des Kunden sind für uns innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger Lieferung 
und Leistung sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig.

(5) RegEnergieConsult ist berechtigt, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
oder Materialpreisänderungen, eintreten, welche RegEnergieConsult nicht zu vertreten hat. Dies 
wird dem Kunden auf Verlangen nachgewiesen.

(6) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Der Anspruch des Kunden auf Zahlung von Verzugszinsen
bleibt unberührt. Für den Eintritt unseres Verzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Lieferanten erforderlich. Im Falle des Verzugs des Kunden 
nach Eintritt der Fälligkeit werden die gesetzlichen Verzugszinsen in Rechnung gestellt, ohne dass 
es einer Mahnung bedarf.

(7) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen 
zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften 
Lieferungen/Leistungen gegen den Lieferanten zustehen.

(8) Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig 
festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.

(9) Bei bestimmten Produktgruppen kann ein Mindermengenzuschlag erhoben werden.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit, Annahmeverzug, höhere Gewalt 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lagerort der Ware, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung ist, sofern nicht die Parteien ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
haben. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art 
der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu 
bestimmen.

(2) Die voraussichtliche Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der 
Bestellung angegeben. Wird ein Liefertermin oder eine Lieferzeit von RegEnergieConsult genannt 
oder eine solche vereinbart, geschieht dies ausschließlich als Orientierungswert. Es handelt sich nur 
dann um einen verbindlich vereinbarten Leistungszeitpunkt, wenn der Termin von 
RegEnergieConsult ausdrücklich als «verbindlicher Liefertermin» in Textform bestätigt wird. Die 
Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen von RegEnergieConsult setzt die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. RegEnergieConsult ist zu 
Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder 
Teilleistung ist für den Kunden unbrauchbar.



(3) Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Verpackung und Paletten werden
handelsüblich verrechnet. Die Rücknahme von Paletten durch den Lieferanten erfolgt nur in 
mangelfreiem Zustand und unter Abzug angemessener Abwicklungs- und Verschleißkosten. 
Transportverluste oder -beschädigungen sind unverzüglich vom Kunden beim 
Transportunternehmen oder Frachtführer zu reklamieren und bei offensichtlichen Beschädigungen 
vor Übernahme der Ware schriftlich bescheinigen zu lassen. Die Erfüllung der vertraglichen 
Lieferverpflichtung tritt mit Übergabe der Ware an den Kunden oder seinen Erfüllungsgehilfen ein.

(4) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich 
erstatten. Schadensersatzansprüche kann der Kunde in diesen Fall nicht herleiten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere auch die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im 
Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

(5) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt und Ereignissen, welche 
RegEnergieConsult die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, hat RegEnergieConsult auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nach 
Maßgabe dieses Abschnitts nicht zu vertreten. Hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, 
Arbeitskämpfe, behördliche Anordnungen sowie alle sonstigen unvorhersehbaren Ereignisse und 
solche, die wir nicht zu vertreten haben, auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten eintreten. Dies gilt nur, soweit es sich bei diesen um Erfüllungsgehilfen handelt. 
Sie berechtigen RegEnergieConsult, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, sofern die Umstände nicht nur 
vorübergehender Natur sind.

(6) Die Rechte des Kunden gem. § 7 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei 
einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 
Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 5 Gefahrenübergang, Annahmeverzug 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine 
vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 
Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

(2) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, 
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 
verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere
Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt.



§ 6 Prüfungspflicht des Bestellers, Mängelrüge, Gewährleistung 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt
bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen 
Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). 
Ansprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den 
Kunden oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, 
weiterverarbeitet wurde.

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 
Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle 
Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder 
von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Garantien im Rechtssinne sind durch 
RegEnergieConsult nur dann abgegeben, wenn sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
enthalten und eindeutig als Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantie bezeichnet sind.

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Absatz 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche 
Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Kunde 
nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung. Bei 
Verkauf von gebrauchten Sachen an Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sind Mängelansprüche – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

(4) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss kennt oder grob 
fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Kunden voraus, 
dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen 
ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren 
hat eine ordnungsgemäße Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen.
Zeigt sich bei der Lieferung oder der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein 
Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich Anzeige in Textform zu machen. In jedem Fall sind 
offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Werktagen ab Lieferung und versteckte 5 Sachmängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung sowie bei schlüsselfertigen Anlagen innerhalb gleicher 
Frist nach erster Inbetriebnahme schriftlich oder in Textform anzuzeigen. Versäumt der Kunde die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. 
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel ausgeschlossen.

(5) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem 
Lieferanten innerhalb von fünf Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte 
Sachmängel sind jedenfalls dann rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von fünf 
Werktagen nach Entdeckung erfolgt.

(6) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt.

(7) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.



(8) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

(9) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege- , Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. 
erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.

(10) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von 
uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

(11) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 
verpflichtend zu setzende, angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(12) Eine gemäß § 6 Absatz 2 ausdrücklich vereinbarte Garantie erlischt, wenn der Kunde oder ein 
von ihm beauftragter Dritter unsachgemäße Arbeiten am Liefergegenstand durchgeführt hat. Dies 
gilt auch, wenn der Kunde oder ein Dritter nicht genehmigte Zusatzgeräte anbringt oder nicht 
genehmigte Eingriffe und/oder Reparaturen an Liefergegenständen ohne ausdrückliche Absprache 
mit RegEnergieConsult selbst vornimmt.

(13) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 7 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 7 Allgemeine Haftung, Haftungsbeschränkung, Produzentenhaftung 

(1) Wir haften entsprechend den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie in den Fällen des 
zu vertretenden Unvermögens und zu vertretender Unmöglichkeit. Ferner haften wir für Schäden 
nach den gesetzlichen Bestimmungen in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, bei 
Übernahme einer Garantie sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit.

(2) Verletzen wir im Übrigen mit einfacher Fahrlässigkeit eine vertragswesentliche Pflicht (sog. 
Kardinalpflicht), d.h. eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf, ist 
unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) In allen anderen Fällen der Haftung sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung einer 
Pflicht aus dem Schuldverhältnis sowie wegen unerlaubter Handlung ausgeschlossen, so dass wir 
insoweit nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers haften.



(4) Soweit unsere Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

(5) Ist der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschaft- und Organisationsbereich gesetzt ist und 
er im Außenverhältnis selbst haftet.

(6) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Lieferant Aufwendungen zu er-statten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter ein-schließlich von uns 
durchgeführter Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden 
wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

(7) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine angemessene 
Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 1.000.000,00 pro 
Personen- /Sachschaden zu unterhalten. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit Nachweis 
über das Bestehen dieser Haftpflichtpolice zusenden.

§ 8 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
des Kunden aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

(2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung
(§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur 
Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 8 
Absatz 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach
den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 
dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir 
uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. Die Übereignung der Ware auf uns erfolgt 
unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein 
durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Lieferanten auf Übereignung an, erlischt der 
Eigentumsvorbehalt des Lieferanten spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Wir 
bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der
Ware, ggf. unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung, ermächtigt. Ausgeschlossen 
sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, 
der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt.



(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern. Sofern 7 Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf
eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen.

(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Zahlt der Kunde den 
fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 
den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

(5) Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß lit. c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem
Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren 
Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 
für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 
Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an. Die in Absatz 2 genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der 
abgetretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten 
uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den 
Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Absatz 3 geltend machen. Ist 
dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden 
zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
zu widerrufen.

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, 
werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.



§ 10 Konstruktionsänderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen, sofern diese 
aufgrund nachträglich eingetretener Umstände erforderlich geworden sind; wir sind jedoch nicht 
verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Nutzungs- und Urheberrechte, Geheimhaltung 

(1) An den zu Aufträgen gehörenden Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Katalogen, 
Preislisten und ähnlichen Informationen körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in 
elektronischer Form – behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte sowie sonstige Schutzrechte 
des geistigen Eigentums vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“
bezeichnet sind. Eine Vervielfältigung und/oder Weitergabe an Dritte, insbesondere Wettbewerber, 
ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht gestattet. 8 Derartige Unterlagen sind 
ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des Vertrages – 
soweit möglich – an uns zurückzugeben.

(2) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für Stoffe und Materialien (z.B. Software, Fertig- 
oder Halbfertigprodukte) sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegenstände, die wir
dem Lieferanten zur Herstellung beistellen. Derartige Gegenstände sind - solange sie nicht 
verarbeitet werden - auf Kosten des Lieferanten gesondert zu verwahren und im üblichen Umfang 
gegen Zerstörung und Verlust zu versichern.

(3) Unser Know-how sowie alle unsere sonstigen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
einschließlich des Inhalts des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden hat dieser streng vertraulich zu
behandeln. Der Kunde wird alle angemessenen und notwendigen Vorkehrungen treffen, um die 
vorgenannten Informationen vor unerlaubtem Zugriff, unerlaubter Bekanntgabe, Vervielfältigung, 
Weitergabe und sonstiger unberechtigter Nutzung zu schützen. Die in diesem Artikel genannten 
Verpflichtungen gelten auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen 
enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist, gelten die uns im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten 
Informationen nicht als vertraulich.

§ 12 Export 

Die Wiederausfuhr der gelieferten Ware aus dem Gebiet der Europäischen Union unterliegt den 
länderspezifischen Ausfuhrbestimmungen und ist gegebenenfalls ohne behördliche Genehmigung 
nicht statthaft. Der Export der gelieferten Waren aus dem Gebiet der Europäischen Union bedarf 
unserer schriftlichen Einwilligung; unabhängig davon hat der Kunde für die Einholung jeglicher 
behördlichen Ein- und Ausfuhrgenehmigungen selbst zu sorgen. § 13 Schlussbestimmungen, 
Gerichtsstand, Rechtswahl 

(1) Für alle Rechtsbestimmungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Anwendung der Vorschriften über den 
internationalen Warenkauf (CISG, UNKaufrecht).

(2) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler –
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Lörrach, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde 
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 



Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede 
oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

(3) Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. In diesem Fall ist die 
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare 
Bestimmung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
verfolgten Regelungszielen am nächsten kommt. Gleiches gilt für die Ausfüllung etwaiger 
Vertragungslücken.

(4) Bei Widersprüchen oder im Zweifel ist – soweit erforderlich – die deutsche Fassung 
maßgebend.

Stand: April 2023 
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